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Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die 1. Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes zur EFRE-

Förderperiode 2014-2020 „Integrierte Stadtentwicklung“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sachverhalt: 
 

Einleitung: 
           

Die Stadt Plauen hat sich am 31.08.2015 mit dem integrierten Handlungskonzept für Fördermittel der EU-

Förderung (EFRE-Förderperiode 2014-2020 „Integrierte Stadtentwicklung“) beworben.  
 

Insgesamt gingen 26 Anträge aus verschiedenen sächsischen Kommunen beim Ministerium ein. Dies hatte zur 

Folge, dass das Programm mit etwa 60 Millionen Euro überzeichnet war. Aus den eingereichten Bewerbungen 

wurden die Fördermittel im Wettbewerbsverfahren verteilt.  
 

Am 25.Oktober 2015 erhielt die Stadt Mitteilung, dass Plauen zunächst keine Bewilligung erhält. Das 

Sächsische Ministerium des Inneren (SMI) teilte jedoch mit, dass ein Mehrbedarf von EFRE-Mitteln bei der 

Verwaltungsbehörde EFRE und dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen angemeldet wurde. Eine 

Mitteilung, ob diese Mittel zur Verfügung stehen, erfolgt im 1. Quartal 2016.  

 

 

Änderungen und Anpassungen des Integrierten Handlungskonzeptes:  
 

Im gemeinsamen Gespräch mit dem Sächsischen Ministerium des Inneren (SMI) im Nachgang, wurden Gründe 

für die Nichtbewilligung erörtert. Zugleich wurden Lösungsansätze gesucht, um das bestehende integrierte 

Handlungskonzept an einigen Stellen anzupassen und somit in der zweiten Bewilligungsphase bessere Chancen 

zu haben.  
 

Gründe für erfolgte Nichtbewilligung: 

 der Fördermittelabfluss muss kontinuierlich über die Fördermittelperiode laufen 
 der Indikator CO2-Reduzierung wird beim ersten Zwischen-Monitoring (2018) zu spät bedient 
 zum Teil waren Nutzungen unklar und sollten genauer definiert werden 

 

Aus diesen Gründen wurden die folgenden Anpassungsmaßnahmen durchgeführt: 
 

Vier der 16 anvisierten Maßnahmen wurden in der Zeitschiene, teilweise inhaltlich und auch finanziell 

geändert. Die Anpassungen sind nachfolgend dargestellt: 

 

 

MASSNAHME 1: NAHWÄRMENETZ (KWK) FÜR DAS INNERSTÄDTISCHE QUARTIER ELSTERAUE 

Die Maßnahme wird bis Ende 2017 (bisher 2018) abgeschlossen, sodass 

bereits 2018 das erste Zwischen-Monitoring durchgeführt werden kann.  

Die Finanzmittel bleiben bei dieser Maßnahme unverändert. 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Änderung: Nein 

Nutzungsänderung:  Nein 

Zeitliche Anpassung Ja    Durchführungszeitraum: 2016 bis 2017 

MASSNAHME 3: NIEDERSCHWELLIGER AUSBAU DER HALLE 2 (HEMPELSCHE FABRIK) 

Die Sanierung der Halle 2 war im bisherigen Konzept erst im letzten Teil 

der Förderperiode vorgesehen. Nach den Anpassungen wurden diese nun 

in den vorderen Bereich gezogen. Als Nutzung ist eine Kita vorgesehen 

mit etwa 120-140 Plätzen mit Schwerpunkt der Integration der Kinder 

von Asylbewerbern. Die Sanierung wird in Investitionspriorität 9b 

„qualifizierte Armutsbekämpfung“ eingeordnet.  

 

 

 

 

 

Finanzielle Änderung: Ja  –  Volumen auf 5 Mio. € erhöht 

Nutzungsänderung:  Ja  –  Nutzung als Kindertagesstätte mit Integrationsanteil (10-15%) 



Zeitliche Anpassung Ja    Durchführungszeitraum: 2016 -2018 

 

MASSNAHME 4: „DEUTSCHES ZENTRUM FÜR SPITZE UND STICKEREI“ IM WEISBACHSCHEN HAUS 

Die wesentliche Anpassung besteht darin, dass der Großteil der 

Baumaßnahmen (der für die CO2-Einsparung notwendig ist) bereits bis 

2018 abgeschlossen und somit beim ersten Zwischen-Monitoring 2018 

bewertbar ist. Zudem werden die Nutzungsüberlegungen am 23.02.2016 

allen politischen Fraktionen vorgestellt.  

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Änderung: Nein (lediglich Umstrukturierung in den Jahresscheiben) 

Nutzungsänderung:  Anpassung im integrierten Prozess 

Zeitliche Anpassung Ja  Umsetzungsschritte 

 

MASSNAHME 8: SCHAFFUNG VON GRÜNER INFRASTRUKTUR 

Diese Maßnahme wird, genau wie die Maßnahme 1, zeitlich nach vorn 

geschoben. Dies hat zur Folge, dass die Maßnahmen ebenfalls bereits 

2018 bewertet werden kann. Die Finanzmittel bleiben bei dieser 

Maßnahme unverändert.  

 

Finanzielle Änderung: Nein 

Nutzungsänderung:  Nein 

Zeitliche Anpassung Ja  Durchführungszeitraum: 2016 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1: Änderungen und Anpassungen der Kosten und Finanzierungsübersicht 

Anlage 2: Kosten- und Finanzierungsplan:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Finanzielle Auswirkungen 
 

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro 18.559.000,00 

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro 14.850.000,00 

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro 3.709.000,00 

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

siehe Finanzierungsplan (Anlage 1) 

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja (2015-2019) 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 
N

u
m

m
er

 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 
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